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5. Gesetzesdekret über Prüfungen mit und von selbstfahrenden Einheiten

6. Das Gesetzesdekret über Prüfungen mit und von selbstfahrenden Einheiten bietet einen Rahmen für den Einsatz
kleinerer selbstfahrender Einheiten in dem Bereich, für den das Straßenverkehrsgesetz gilt, um sicherzustellen, dass die
Nutzung der neuen selbstfahrenden Einheiten im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit angemessen durchgeführt
werden kann.

7.

8. Das Gesetzesdekret über Prüfungen mit und von selbstfahrenden Einheiten bietet einen Rahmen für den Einsatz
kleinerer selbstfahrender Einheiten in dem Bereich, für den das Straßenverkehrsgesetz gilt, um sicherzustellen, dass die
Nutzung der neuen selbstfahrenden Einheiten im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit angemessen durchgeführt
werden kann.

Ziel des Gesetzesdekrets ist es, die technischen Anforderungen an selbstfahrende Einheiten entsprechend den
Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes anzupassen. Die Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes erfolgen auf der
Grundlage von
einer Bewertung des bestehenden Pilotprojekts, das sich als zu restriktiv erwiesen hat.

Das Gesetzesdekret sieht Konzessionen für das Pilotprojekt in Bezug auf die Gewichts- und Größenanforderungen für
selbstfahrende Einheiten vor und eröffnet die Möglichkeit, dass eine Genehmigung für die Erprobung selbstfahrender
Einheiten in von den Straßenbehörden benannten Gebieten eingeholt werden kann.

9. Der Dekretentwurf ermöglicht es, selbstfahrende Einheiten zu prüfen, da die Gemeinden
Bereiche als Prüfzonen ausweisen können, in denen selbstfahrende Einheiten geprüft werden können. Dies wird weiterhin
ein Pilotprojekt sein, für das eine Genehmigung
der dänischen Straßenverkehrsbehörde erforderlich ist, bevor ein selbstfahrendes Fahrzeug in einer ausgewiesenen
Prüfzone getestet werden kann.

Eine spezifische Bewertung der Straßenverkehrssicherheit wird darüber entscheiden, ob eine Genehmigung für
Prüfung erteilt werden kann, basierend auf einer spezifischen Bewertung der für die Prüfung zu verwendenden
selbstfahrenden Einheit und auf
alle geplanten Sicherheitsmaßnahmen.

Der Dekretentwurf enthält auch besondere Bestimmungen für die Beantragung einer Genehmigung für die Prüfung
selbstfahrender Einheiten.

In Zukunft werden im Dekretentwurf keine Beschränkungen in Bezug auf
das Gewicht und die Abmessungen der selbstfahrenden Einheiten, für die
im Rahmen des Pilotprojekts eine Fahrerlaubnis beantragt wird. Stattdessen sind das Gewicht und die Abmessungen der
selbstfahrenden Einheit ein Kriterium,
das von Fall zu Fall abhängig von der konkreten Anwendung beurteilt wird.

Dies bedeutet, dass die dänische Straßenverkehrsbehörde im Zusammenhang mit der Bearbeitung eines bestimmten
Antrags prüfen wird, ob eine Genehmigung für Prüfungen mit oder von der spezifischen Einheit im
beantragten Bereich erteilt werden kann. In diesem Zusammenhang kann die dänische Straßenverkehrsbehörde
Bedingungen für die Erteilung einer Genehmigung festlegen.

Im Dekretentwurf ist festgelegt, dass eine selbstfahrende Einheit, die für die Prüfung verwendet wird, während der
gesamten Prüfung oder des gesamten Prüfzeitraums den geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich der Anforderungen
an die CE-Kennzeichnung, entsprechen muss. Darüber hinaus wurden Bestimmungen hinzugefügt, wonach die dänische
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Straßenverkehrsbehörde jederzeit die Genehmigung für Prüfungen mit oder von selbstfahrenden Einheiten widerrufen
kann, woraufhin die Prüfungen sofort beendet werden müssen.

10. Referenzdokumente und Grundlagentexte:
§ 92 l-p des Straßenverkehrsgesetzes, insbesondere § 92 m Absatz 4, der die Rechtsgrundlage für die Festlegung
detaillierterer Bestimmungen über die Prüfung der Geschwindigkeit selbstfahrender Einheiten, die Positionierung auf der
Straße, die Verwendung von Signalen und Zeichen, die Beleuchtung, den Transport von Gütern, die Kennnummer usw.
bildet.

10. Verweise auf Grundlagentexte:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt:
Der Entwurf ist eine technische Vorschrift oder eine Konformitätsbewertung.

SPS-Aspekt: Nein
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